
Die Beschlüsse des Aachener Concils im Jahre 816. 645

Jahrzehnte schärfen die Institutio canonicorum von Neuem 
ein, — die Wiederholung zeigt, dass ihre Vorschriften 
nicht überall beobachtet wurden. Die aufkommende Sitte, 
an die Stelle der Vereinigung alles kirchlichen Vermögens 
und seiner Vertheilung durch den Bischof die Bewidmung 
einzelner Kirchen und Aemter mit bestimmten Einkünften 
zu setzen, war ein erster Schritt zur Auflösung der vita 
canonica. Bald hier, bald dort, früher und später, fand 
das Beispiel der Kölner Neuordnung1 aus dem Jahre 865 (?) 
Nachahmung. Im Laufe des 11. Jh. hörte das gemein­
schaftliche Leben an den meisten Kirchen auf: seinen 
Verfall haben der wachsende Reichthum der Stifter, deren 
Mitglieder mehr und mehr zum Adel gehörten, das Ver­
langen nach seinem ungehinderten Genuss2, das ungleiche 
Vermögen der Kanoniker verschuldet. So unternahm, be­
seelt von asketischem Geiste, das Zeitalter der kirchlichen 
Restauration die Wiederherstellung der alten Ordnungen 
auch auf diesem Gebiete. Ihr Werk waren die Beschlüsse 
der römischen Concilien von 1059 und 1063, die Aus­
arbeitung einer angeblich von Augustin herrührenden 
Regel, die Durchführung einer strengeren Lebensweise an 
vielen Orten um die Wende des 11. und 12. Jh. Die 
canonici regulares treten fortan neben die canonici saecu­
lares, d. h. neben die Anhänger der auf Ludwigs des 
Frommen Institutio canonicorum zurückgehenden Ordnung. 
Noch im 12. Jh. jedoch lassen die Angriffe Gerhohs von 
Reichersberg3 erkennen, dass es nicht gelungen war, die 
Beschlüsse der Aachener Synode von 816 gänzlich zu be­
seitigen. Längere Geltung war ihnen beschieden denn 
allen übrigen Einrichtungen Ludwigs, mochte gleich die 
Entwickelung der vita canonica andere Wege eingeschlagen 
haben, als ihr Urheber hatte voraussehen können.
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